
Außerdem habe das Gericht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. 
ii der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen. Es hätte feststellen 
müssen, dass ein zweidimensionales Zeichen nicht nur auf einen 
dreidimensionalen Gegenstand aufgebracht, sondern auch in ihn 
eingebaut werden dürfe. Bei der Anwendung dieser Vorschrift 
seien daher alle zum Zeitpunkt der Anmeldung denkbaren Ar
ten zu berücksichtigen, auf die das fragliche Zeichen in einem 
dreidimensionalen Gegenstand enthalten sein könne. Das Ge
richt habe die Beweise verfälscht, als es entschieden habe, dass 
die Beschwerdekammer ihre Prüfung allein auf die tatsächlich 
vertriebenen Waren gestützt habe. Die Beschwerdekammer habe 
nämlich klar darauf hingewiesen, dass ihre Feststellungen in 
erster Linie auf den von Pi-Design vorgelegten Patenten beruh
ten. Jedenfalls sei die Bezugnahme auf weitere Gesichtspunkte 
wie Patente und die tatsächlich vertriebenen Waren nicht un
zulässig, wenn damit die Schlussfolgerung bestätigt werde, dass 
die Merkmale des streitigen Zeichens, wie es angemeldet sei, 
geeignet seien, nach seinem Einbau in einen dreidimensionalen 
Gegenstand eine technische Wirkung zu erzielen. Dies sei die 
einzige Herangehensweise, die die Rechtssicherheit und das All
gemeininteresse wahre, die Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der 
Verordnung Nr. 207/2009 zugrunde lägen. 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal do Trabalho de 
Viseu (Portugal), eingereicht am 18. Juli 2012 — Worten — 
Equipamentos para o Lar, SA/ACT — Autoridade para as 

Condições de Trabalho 

(Rechtssache C-342/12) 

(2012/C 295/37) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal do Trabalho de Viseu 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Worten — Equipamentos para o Lar, S.A. 

Beklagte: ACT — Autoridade para as Condições de Trabalho 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 2 der Richtlinie 95/46/EG ( 1 ) dahin auszulegen, dass 
die Aufzeichnung der Arbeitszeit, d. h. die Angabe der Uhr
zeit, zu der ein Arbeitnehmer seinen Arbeitstag beginnt und 
beendet, sowie der Pausen bzw. der nicht in die Arbeitszeit 
fallenden Zeiten, unter den Begriff der personenbezogenen 
Daten fällt? 

2. Ist Art. 2 der Richtlinie 95/46/EG dahin auszulegen, dass die 
Aufzeichnung der Arbeitszeit, d. h. die Angabe der Uhrzeit, 
zu der ein Arbeitnehmer seinen Arbeitstag beginnt und be

endet, sowie der Pausen bzw. der nicht in die Arbeitszeit 
fallenden Zeiten, unter den Begriff der personenbezogenen 
Daten fällt? 

3. Sollte die vorhergehende Frage bejaht werden: Ist, wenn der 
Mitgliedstaat keine Maßnahmen gemäß Art. 17 Abs. 1 der 
Richtlinie 95/46 erlässt und der für die Verarbeitung dieser 
Daten verantwortliche Arbeitgeber ein System des be
schränkten Zugriffs auf diese Daten einführt, das einen auto
matischen Zugriff der für die Überwachung der Arbeits
bedingungen zuständigen nationalen Behörde nicht zulässt, 
der Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts dahin aus
zulegen, dass der Mitgliedstaat gegen den Arbeitgeber des
wegen keine Sanktion verhängen kann? 

( 1 ) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver
arbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 281, S. 31). 

Vorabentscheidungsersuchen des Krajský soud v Plzni 
(Tschechische Republik), eingereicht am 24. Juli 2012 — 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 

o. s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s. 

(Rechtssache C-351/12) 

(2012/C 295/38) 

Verfahrenssprache: Tschechisch 

Vorlegendes Gericht 

Krajský soud v Plzni 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 
o. s. (OSA) 

Beklagte: Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s. 

Vorlagefragen 

1. Ist die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung be
stimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ( 1 ) so auszule
gen, dass eine Ausnahme, durch die eine Vergütung für 
Urheber für eine Wiedergabe ihres Werkes im Wege der 
Fernseh- oder Rundfunkübertragung über einen Fernseh- 
oder Rundfunkempfänger an Patienten in den Zimmern ei
ner gewerblich tätigen Kureinrichtung ausgeschlossen wird, 
im Widerspruch zu Art. 3 und Art. 5 (Art. 5 Abs. 2 Buchst. 
e, Abs. 3 Buchst. b und Abs. 5) steht?
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2. Ist der Inhalt dieser Bestimmungen der Richtlinie über die 
angeführte Nutzung eines Werkes derart unbedingt und hin
reichend genau, dass sich Gesellschaften zur kollektiven Ver
wertung von Urheberrechten darauf vor den innerstaatlichen 
Gerichten in einem Rechtsstreit zwischen Einzelnen berufen 
können, wenn der Staat die Richtlinie nicht ordnungsgemäß 
in das innerstaatliche Recht umgesetzt hat? 

3. Sind die Art. 56 ff. und 102 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (bzw. Art. 16 der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen
markt ( 2 )) so auszulegen, dass sie der Anwendung einer in
nerstaatlichen rechtlichen Regelung entgegenstehen, die die 
Ausübung der kollektiven Verwertung von Urheberrechten 
im Hoheitsgebiet eines Staates nur einer (Monopol-) Gesell
schaft zur kollektiven Verwertung von Urheberrechten vor
behält und damit einem Dienstleistungsempfänger nicht die 
freie Wahl einer Verwertungsgesellschaft aus einem anderen 
Staat der Europäischen Union ermöglicht? 

( 1 ) ABl. L 167, S. 10. 
( 2 ) ABl. L 376, S. 36. 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo 
Regionale per l’Abruzzo (Italien), eingereicht am 25. Juli 
2012 — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Comune di 

Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano 

(Rechtssache C-352/12) 

(2012/C 295/39) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Beklagte: Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di 
Barisciano 

Vorlagefragen 

1. Stehen die Richtlinie 2004/18/EG ( 1 ) des Europäischen Par
laments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koor
dinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträ
ge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge und insbeson
dere Art. 1 Abs. 2 Buchst. a und d, Art. 2, Art. 28 sowie 
Anhang II Kategorien 8 und 12 einer nationalen Regelung 
entgegen, die den Abschluss von schriftlichen Vereinbarun
gen zwischen zwei öffentlichen Auftraggebern über Tätig
keiten zur Unterstützung der Gemeinden betreffend die Un
tersuchung, die Prüfung und das Projekt des Wiederaufbaus 
der historischen Zentren der Gemeinden Barisciano und 
Castelvecchio Subequo, wie sie in den technischen Spezifi
kationen im Anhang der Vereinbarungen näher ausgeführt 
und in der nationalen und regionalen sektorbezogenen Re

gelung bestimmt sind, gegen eine Gegenleistung erlaubt, bei 
der nicht offensichtlich ist, dass sie nicht den Charakter 
einer gewinnbringenden Vergütung hat, wenn die den Auf
trag ausführende Verwaltung die Eigenschaft eines Wirt
schaftsteilnehmers besitzen kann? 

2. Stehen insbesondere die Richtlinie 2004/18/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge und 
insbesondere Art. 1 Abs. 2 Buchst. a und d, Art. 2, Art. 28 
sowie Anhang II Kategorien 8 und 12 einer nationalen 
Regelung entgegen, die den Abschluss von schriftlichen Ver
einbarungen zwischen zwei öffentlichen Auftraggebern über 
Tätigkeiten zur Unterstützung der Gemeinden betreffend die 
Untersuchung, die Prüfung und das Projekt des Wiederauf
baus der historischen Zentren der Gemeinden Barisciano 
und Castelvecchio Subequo, wie sie in den technischen Spe
zifikationen im Anhang der Vereinbarungen näher aus
geführt und in der nationalen und regionalen sektorbezoge
nen Regelung bestimmt sind, gegen eine Gegenleistung er
laubt, bei der nicht offensichtlich ist, dass sie nicht den 
Charakter einer gewinnbringenden Vergütung hat, wenn 
der Rückgriff auf die unmittelbare Vergabe ausdrücklich an
hand von Vorschriften des Primär- und Sekundärrechts be
gründet wird, die im Anschluss an den Notstand ergangen 
sind, und die angeführten besonderen öffentlichen Interessen 
berücksichtigt werden? 

( 1 ) ABl. L 134, S. 114. 

Rechtsmittel, eingelegt am 25. Juli 2012 von der Asa Sp. z 
o.o. gegen das Urteil des Gerichts (Dritte Kammer) vom 22. 
Mai 2012 in der Rechtssache T-110/11, Asa/HABM — 

Merck (FEMIFERAL) 

(Rechtssache C-354/12 P) 

(2012/C 295/40) 

Verfahrenssprache: Polnisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Asa Sp. z o.o. (Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt M. Chimiak) 

Anderer Verfahrensbeteiligter: Harmonisierungsamt für den Bin
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Rechtsmittelführerin beantragt, 

— das angefochtene Urteil des Gerichts der Europäischen 
Union vom 22. Mai 2012 in der Rechtssache T-110/11 
aufzuheben; 

— die Sache zur erneuten Entscheidung an das Gericht zurück
zuverweisen; 

— dem Amt die Kosten für das Verfahren vor dem Gerichtshof 
aufzuerlegen.
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